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Vorwort 

 
Unser Schutzkonzept, vom Kath. Kinderhaus St.Emmeram in Moosinning 
soll das Recht auf eine gewaltfreie Umgebung in einem institutionellen 
Rahmen für alle Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, aufweisen. 

 
Das Kinderhaus hat den Auftrag und den Anspruch, die ihr 

anvertrauten Kinder in besonderem Maße vor Vernachlässigung, Gewalt 
und Übergriffen zu schützen. Die Einrichtung soll ein sicherer Raum, der 

Kindern Freiräume in ihrer individuellen Entwicklung lässt und 
Auffälligkeiten und deren möglichen Ursachen nicht ignoriert. Alle 

pädagogischen Mitarbeiter tragen hier die Verantwortung, um diese 
Punkte sicherzustellen. 

 
Damit wir unseren Schutzauftrag umsetzen und erfüllen können, bietet 

unser Leitbild, mit der dazugehörigen Konzeption einen Verweis zur 
Orientierung. 

 
„Unsere Einrichtung ist ein Ort, der Verständnis, Geborgenheit, 

Zuversicht und Vertrauen erleben lässt. In einer lebendigen 
Partnerschaft sehen wir es als unsere Aufgabe, die Kinder bestmöglichst 

auf ihre Zukunft vorzubereiten. Wir vermitteln christliche Werte wie 
Achtung vor dem anderen als Selbstverständlichkeit und erziehen sie zu 

weltoffenen Menschen. Ein hohes Selbstwertgefühl ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen! Es entsteht, 

wenn sich das Kind in seinem ganzen Wesen angenommen und geliebt 
fühlt. Mit Engagement und Kompetenz stehen wir den Eltern auf dem 

Erziehungsweg Ihrer Kinder zu Seite. Wir betrachten die Kinder als 
eigenständige Persönlichkeiten und sind ihnen in ihrer vielfältigen 

Erlebniswelt vertraute Wegbegleiter.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kultur der Achtsamkeit  
 

Unter Achtsamkeit versteht man eine offene, neugierige und 
akzeptierende Haltung gegen eigene Empfindungen als auch das 

Erleben und Handeln anderer.  
Dazu gehören Gedanken, Fantasien Erinnerungen, Gefühle, 

Sinnenwahrnehmungen, körperliche Reaktionen 
 und äußere Vorgänge.  

 
Wir leben den Kinderschutz bei uns im Haus, indem wir eine institutionell 

verankerte Kultur der Achtsamkeit leben.  
Diese besteht aus gemeinsamer Überzeugung, Werten und Regeln, die 
tief empfundenen Gefühlen der Billigung oder Missbildung verankert 

sind. Diese Kultur wird getragen von Fachwissen und einer guten 
Feedbackkultur. Es geht um ein anderes Handeln: Hinsehen und nicht 

wegschauen, handlungsfähig sein und Zivilcourage zeigen und fördern.  
 

Eine Kultur der Achtsamkeit wird in unserer Einrichtung 
 gelebt indem… 

 
• im Team eine Haltung besteht, achtsam miteinander umzusehen, 

hinzusehen und sich mit dem eigenen und dem Verhalten anderer 
auseinander zu setzen.  

• die dadurch entstandene Haltung sich auch in einer respektvollen 
und wertschätzenden Sprache ausdrückt. 

• jeder Mitarbeiterin einen sensiblen Umgang mit den Grenzen 
Anderer, auch mit eigenen Grenzen durch regelmäßige 
Selbstreflexion überprüft. Dieses bedarf auch Gespür für Personen 
und Situationen.  

 
 

„Mehr Achtsamkeit hilft, einen sicheren Umgang für Kinder 
aufzubauen und feinfühliger dafür zu werden, wie die Rechte von 
Mädchen und Jungen und ihre Partizipation in den Mittelpunkt 

gestellt werden können!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Faktoren für Kinderwohl  
 

Das Kind kann sich nur individuell entwickeln, wenn die 
Grundbedürfnisse versorgt sind.  

 
Im Anhang die sieben Grundbedürfnisse der Kinder:  

 
• Das Bedürfnis nach beständigen und liebevollen Beziehungen  

 
• Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und 

Regulation  
 

• Das Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen  
 

• Das Bedürfnis nach entwicklungsbedingten Erfahrungen  
 

• Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen  
 

• Das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften 
und kulturellen Kontinuität  
 

• Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft  
 

Diese genannten Grundbedürfnisse sind im Zusammenhang zu sehen 
und in ihrer Wirkung voneinander abhängig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formen der Kindeswohlgefährdung  
 

Kindeswohlgefährdung kann verursacht werden durch ein bestimmtes 
Verhalten oder Unterlassen der Personenberechtigten oder durch das 

Verhalten dritter außenstehender Personen.  
 

Als Erscheinungsformen der Kindeswohlgefährdung gelten:  
 

• Vernachlässigung  
 
Vernachlässigung wird definiert als andauernde oder wiederholte 
Unterlassung für sorglicher Handlungen der Eltern oder anderer 
autorisierter Betreuungspersonen, die für die Versorgung des 
Kindes auf körperlicher und emotionaler Ebene nötig wären. Diese 
Vernachlässigung können verschiedene Grundbedürfnisse von 
Kindern betreffen.  
 
- Körperliche Vernachlässigung  
- Erzieherische und kognitive Vernachlässigung  
- Emotionale Vernachlässigung  
- Unzureichende Aufsicht  

 
 

• Erziehungsgewalt und Misshandlung  
 
Erziehungsgewalt – damit lassen sich leichte Formen der 
physischen und psychischen Gewalt an einem Kind bezeichnen. 
Sie sind erzieherisch motiviert und haben wohl einen kurzfristigen 
körperlichen oder seelischen Schmerz, nicht aber die Schädigung 
oder Verletzung des betroffenen Mädchens oder Jungen zum Ziel.  
 
Misshandlung – Kindesmisshandlung meint demgegenüber 
physische und psychische Gewalt, bei der mit Absicht 
Verletzungen und Schädigungen herbeigeführt oder aber diese 
Folgen mindestens bewusst in Kauf genommen werden.  
 
Gewalt und Misshandlung kann durch die Personenberechtigten 
und durch Personen geschehen, die zeitweilig mit der Betreuung, 
Erziehung oder Beaufsichtigung von Kindern vertraut sind. In 
Frage kommen aber letztendlich aber auch Fremde bzw. den 
Kindern kaum bekannte Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.  
 
Körperliche Erziehungsgewalt – dazu zählen Körperstrafen im 
Sinne einer nicht zufälligen Zufügung kurzzeitiger körperlicher 
schmerzen wie z.B. leichte Ohrfeigen oder harten Anpacken.  
 
Körperliche Misshandlung – gelten demgegenüber z. B. Tritte, 
Stöße, Stiche, das Schlagen mit Gegenständen, Vergiftungen, 
Einklemmen oder das Schütteln insbesondere bei Säuglingen und 
Kleinkindern.  
 



Psychische Gewalt – zu den psychischen Erscheinungsformen 
werden Verhaltensmuster und Vorfälle gezählt, die Kindern das 
Gefühl vermitteln, sie seien wertlos, ungewollt und nicht 
liebenswert. Von einer psychischen Misshandlung ist auszugehen, 
wenn eine oder mehrere Unterformen kennzeichnend für die 
Eltern/Dritter-Kind-Beziehungen ist, d.h. wiederholt oder 
fortlaufend auftreten:  
 

• Das Ablehnen des Kindes im Sinne der Herabsetzung der 
kindlichen Werte, Fähigkeiten und Wünsche, die Stigmatisierung 
als Sündenbock  
 

• Das Isolieren im Sinne der Unterbringung sozialer Kontakte, die 
für das Gefühl der Zugehörigkeit des Kindes und die Entwicklung 
sozialer Fähigkeiten relevant sind  
 

• Das Terrorisieren im Sinne der Androhung, das Kind zu verlassen 
oder der Drohung mit schweren körperlichen, sozialen oder 
übernatürlichen Schädigungen  
 

• Das Ignorieren im Sinne des Entzugs der Aufmerksamkeit oder 
Ansprechbarkeit und Zuwendung  
 

• Das Korrumpieren, d. h. das Bestechen im Sinn einer Veranlassung 
des Kindes zu selbstzerstörerischem oder strafbarem Verhalten 
bzw. das Zulassen eines solchen Verhaltens bei einem Kind  
 

• Das Adultifizieren d. h. das Kind zum Erwachsenen machen sowie 
dauernde übertriebene, unangemessene Anforderungen, die das 
Kind überfordern und die kindlichen Entwicklungsstufen zu 
ignorieren. Dieses Bemühen erfolgt in dem Sinne, das Kind die 
Rolle des Ersatzes für eine erwachsene Person zu drängen. 

 

 

Sexualisierte Gewalt  
Als sexualisierte Gewalt gilt nach einer Definition von Günther 
Deegener (2005) „jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem 
Kind entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird 
oder der das Kind aufgrund seiner körperlichen, emotionalen, 
geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich 
zustimmen kann bzw. bei der es deswegen auch nicht in der Lage 
ist, sich hinreichend wehren oder verweigern zu können. Die 
Missbraucher/-innen nutzen ihre Macht und ihre 
Autoritätsposition sowie die Liebe und Abhängigkeit der Kinder 
aus, um ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten der Kinder zu 
befriedigen und diese zur Kooperation und Geheimhaltung zu 
veranlassen!“  

 



 
Physische sexualisierte Gewalt – hierunter fallen körperliche Handlungen 
mit und ohne Körperkontakt, die während der persönlichen Begegnung 
zwischen dem Kind und dem Täter oder der Täterin stattfinden. Dazu 
gehören das (erotisch motivierte) Küssen, das Manipulieren der 
kindlichen Geschlechtsorgane und oraler, vaginaler, analer 
Sexualverkehr.  
 
Ebenso zählen hierzu die Veranlassung des Kindes zur Manipulation 
der eigenen Geschlechtsorgane bzw. die Veranlassung des Kindes, bei 
der Selbstbefriedigung einer anderen anwesend zu sein oder eine dritte 
Person sexuell zu berühren.  
 
Psychische sexualisierte Gewalt - dazu zählen anzügliche und 
beleidigende Bemerkungen und Witze über den Körper oder die 
Sexualität eines Kindes, altersunangemessene Gespräche über 
Sexualität (z. B. detaillierte Schilderungen erwachsener sexueller 
Erfahrungen, die das Kind überfordern) und das Zugänglichmachen von 
Erotika und Pornografie.  
 
Bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder gibt es darüber hinaus noch 
einige Sonderformen, die z. T. auch erst (bzw. erst in diesem Ausmaß) im 
Zuge der Technisierung möglich wurden.  
 
 
Pornografische Ausbeutung von Kindern – hier wird die an Kindern 
verübte sexualisierte Gewalt von den Tätern und Täterinnen visuell oder 
akustisch festgehalten. Je nach Interessen der Täter und Täterinnen 
verbleiben die angefertigten Medien in ihrem Besitz zum Zweck der 
eigenen sexuellen Erregung, und/oder sie werden zur kommerziellen 
Bereicherung an andere Interessierte verkauft. Unter gleichgesinnten 
Täterinnen und Tätern ist auch der Tauschhandel nicht unüblich.  
 
Kinderprostitution – bei der Ausbeutung von Kindern als Prostituierte 
nutzen die Täter und Täterinnen die finanzielle Not der Mädchen und 
Jungen und/oder Bezugspersonen aus, zu denen die Kinder in einem 
Abhängigkeitsverhältnis stehen. Die Täterinnen und Täter benutzen die 
Kinder zur eigenen finanziellen Bereicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sexualisierte Gewalt im Internet – Kinder, die sich im Internet bewegen, 
werden häufig ungewollt mit Pornoseiten konfrontiert. Möglich ist 
ebenfalls, dass sie über das Handy entsprechende Darstellungen 
zugesandt bekommen. Andere geraten über Chatrooms in Kontakt mit 
Personen, die sie verbal attackieren, um die eigenen sexuellen Fantasien 
zu bereichern. Wieder andere Mädchen oder Jungen werden 
angeschrieben mit dem Ziel, reale Treffen zu arrangieren, um dabei 
dann sexualisierte Gewalt auszuüben. 
 
Sexualisierte Gewalt mittels der neuen Medien ist eine Form der Gewalt, 
die immer häufiger auch unter Kindern und Jugendlichen ausgeübt 
wird.  
 
 
Häusliche Gewalt  
Häusliche Gewalt – die Fachliteratur umschreibt damit Gewaltstraftaten 
zwischen Erwachsenen in einer gegenwärtigen oder aufgelösten 
partnerschaftlichen Beziehung oder zwischen Verwandten.  
 
Man unterscheidet drei Formen:  
 
• die physische Gewalt in Form von Schlägen, Tritten, Würgeversuchen, 
Verbrennungen, Nahrungsentzug 
 
 • die psychische Gewalt in Form von Einschüchterungen, 
Erniedrigungen, konstanter Kontrolle, Verboten (Erwerbsverbot, 
Kontaktverbot), Morddrohungen, Einsperren  
 
• die sexualisierte Gewalt in Form von Zwang zu sexuellen Handlungen 
oder Vergewaltigungen  
 
Häusliche Gewalt gefährdet das Kindeswohl, weil Mädchen und Jungen, 
die im Haushalt einer der betroffenen Personen leben, stets in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 
 
 
Aufwachsen in einer Atmosphäre der Gewalt – von dieser 
Mitleidenschaft ist die überwiegende Zahl der Kinder im Kontext 
häuslicher Gewalt betroffen. Sie vollzieht sich auf mehreren Ebenen: Die 
Kinder sehen, wie ein Familienmitglied misshandelt oder vergewaltigt 
wird; sie spüren den Zorn, die Angst und die eigene Ohnmacht.  
 
Gewalterfahrungen als Mitgeschlagene – nicht selten versuchen die 
Kinder, die Mutter oder auch den Vater vor der Gewalttätigkeit des 
Partners oder der Partnerin zu schützen, und geraten dabei selbst 
sozusagen zwischen die Fronten. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grenzverletzungen  
Grenzverletzungen sind Handlungen, die unterhalb der Schwelle 
der Strafbarkeit liegen. Sie beschreiben im Umgang mit 
Schutzbefohlenen ein einmaliges unangemessenes Verhalten, das 
sowohl geplant als auch unbeabsichtigt geschehen kann. Dabei 
ist die Unangemessenheit des Verhaltens vom Entwicklungsstand 
des Schutzbefohlenen abhängig.  
Wichtig dabei ist es Signale wahrzunehmen und darauf zu 
reagieren.  
 
Grenzverletzungen können zum Beispiel sein: 
 
 • eine tröstende Umarmung obwohl es dem Kind  
unangenehm ist  
 
• unangekündigte Nase putzen bzw. Mund abwischen  
 
• Kind auf den Schoß nehmen, tragen, obwohl das Kind dies nicht 
möchte 
 
• Verwendung von Kosenamen, Verniedlichung des Namens  
 
• unangekündigtes Betreten der Toilette 
 
• Fotos von Kindern machen und diese in sozialen Netzwerken 
verbreiten z. B. auf WhatsApp, Facebook, Instagram 
 
 
 

 
 

Prävention 
 

Prävention ist ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und 
Aktivitäten, um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen 
zu vermeiden. Im Schutzkonzept bedeutet dies, durch Kenntnis 
aller Risikofaktoren und Gefahrenbereiche im Kindergarten und 
durch das Wissen über Vorgehensweisen von Tätern gezielt 
Schutzmaßnahmen zu erstellen, um das Risiko einer 
Kindeswohlbeeinträchtigung zu minimieren und im besten Fall 
einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risikoanalyse 
 
Eine Risikoanalyse ist die Basis zur Schaffung eines 
Schutzkonzeptes und somit wichtig und notwendig, um 
Informationen über räumliche Bedingungen und Alltagsabläufe zu 
erhalten. Hierbei ist es notwendig, genau auf die Gegebenheiten 
vor Ort zu achten. Dadurch können Gefahrensituationen und 
Gelegenheiten für potenzielle Täter aufgedeckt, entsprechende 
Präventions-/Schutzmaßnahmen aufgestellt sowie umgesetzt 
werden. Zudem wird ein Bewusstsein für bereits bestehende 
Schutzfaktoren geschaffen. Im Rahmen unserer Risikoanalyse 
haben wir uns intensiv mit dem Thema Täter – Täterprofil – 
Strategien und Vorgehensweisen von Tätern auseinandergesetzt. 
Dar aus ergeben sich für unsere Einrichtung folgende präventive 
Maßnahmen:  
 
• Der Dienstplan der Mitarbeiter schließt aus, dass eine Person 
allein in der Einrichtung ist.  
 
• Die Gestaltung der Übergänge (Gruppenöffnungszeiten, 
Arbeitszeiten) ermöglichen einen konstruktiven 
Informationsaustausch.  
 
• Die Einrichtungsleitung unterstützt die Gruppenmitarbeiter bei 
personellen Engpässen (Krankheit, Fortbildung, Urlaub, Pause). 
  
• Die pädagogischen Fachkräfte zirkulieren regelmäßig in Haus 
und Garten, um alle Bereiche/ Räume einzusehen.  
 
• Zaungäste/ Hausfremde werden auf ihr Anliegen angesprochen.  
 
• Externe/ Dritte müssen sich bei der Einrichtungsleitung oder den 
Mitarbeitern anmelden und bleiben zu keinem Zeitpunkt 
unbeaufsichtigt bei den Kindern. 
 
 • Personal, Personensorgeberechtigte und Externe/ Hausfremde 
sind aufgefordert Eingangstüren (Haustüre/ Gartentüre) 
geschlossen zu halten. 
 
 • Personensorgeberechtigte und Hausfremde haben das 
Kindergartengelände nach der Verabschiedung zeitnah zu 
verlassen.  
 
•  Die Kindertoilette ist ein sensibler Bereich und ausschließlich 
von Kindern und pädagogischen Mitarbeitern zu betreten. 
 
 • Der Wickeltisch wird nur von den pädagogischen Fachkräften 
verwendet, da dieser sich im Bereich der Kindertoiletten befindet. 
Sollten Eltern ihre Kinder vor oder nach der Betreuung wickeln 
wollen, überprüft das Pädagogische Personal vorab, dass sich 
niemand im WC-Bereich befindet.  



• Die Eingangstüre wird zum Ende der Bringzeit geschlossen. Von 
08:30 Uhr bis 11:50 Uhr haben Dritte zu läuten und sich 
anzumelden. 
 
• Der Kindergarten ist handyfreie Zone. Fotografieren und 
Videoaufnahmen sind nicht gestattet.  
 
• Eltern teilen mündlich, schriftlich oder telefonisch mit, wer ihr 
Kind abholt. Den Gruppenmitarbeitern unbekannte Personen 
stellen sich vor und weisen sich als autorisierte Personen aus. 
Eltern informieren die von ihnen befugten Personen  
über unsere Regeln.  
 
 • Diese Regeln sind mit der Hausordnung Teil des Bildungs- und 
Betreuungsvertrages. Die Hausordnung hängt für alle sichtbar am 
Informationsbrett im Foyer aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verhaltenskodex – Handlungsleitlinien der pädagogischen 
Fachkräfte 

 
❖ Sprache und Wortwahl  

Die Fachkräfte unserer Einrichtung sind sich ihrer 
Vorbildfunktion bewusst. Jeder neue Tag beginnt unbelastet. 
Dabei ist es ein wichtiges Anliegen der Mitarbeiter, jedem mit 
Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Das bedeutet im 
Einzelnen das dem Gesprächspartner (ob Kind, Eltern oder 
Kollege) ein ehrliches Interesse entgegengebracht wird, die 
Gesprächspartner sich zuhören, ausreden lassen, Mut 
zusprechen und Zuversicht geben. Probleme werden wertfrei, 
zeitnah und ehrlich geklärt. Das beinhaltet das Respektieren 
unterschiedlicher Meinungen, Kompromissbereitschaft und 
Konfliktfähigkeit (konstruktive Kritik wird nicht als 
persönlichen Angriff gewertet) Es wird eine gewaltfreie, 
freundliche, leicht verständliche Wortwahl verwendet. 
Fremdsprachenkenntnisse unterstützen als 
Dolmetscherdienst unsere Erziehungsarbeit. 

 
❖ Nähe und Distanz  

Eine professionelle Haltung ermöglicht den pädagogischen 
Fachkräften verbale und nonverbale Signale der Kinder 
wahrzunehmen und die eigene Handlung daran 
anzupassen. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbestimmung 
und körperliche Unversehrtheit. Das pädagogische Personal 
reagiert empathisch auf die Bedürfnisse der Kinder, schenkt 
Zuwendung, ohne körperlich einzuengen/ zu bedrängen, 
respektiert Distanz und fördert die Eigenständigkeit der 
Kinder. Kinder werden gefragt, ob sie zum Trösten auf den 
Schoß oder in den Arm genommen werden wollen. Jedes 
Kind entscheidet selbst, wer es trösten darf. Dabei waren die 
Mitarbeiter stets die persönlichen Grenzen ihres gegenüber. 
Die emotionale und körperliche Zuwendung orientiert sich 
am Entwicklungsstand und den Bedürfnissen des Kindes. 
Zur Stärkung der Persönlichkeit und Erziehung zur 
Selbstständigkeit werden die Mädchen und Jungen nicht 
kleingehalten. Das pädagogische Personal nimmt Abstand 
von Kosenamen und Verniedlichungsformen von Namen und 
hält sich an vorher vereinbarte Absprachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ Körperpflege  
Eine vom Kind bestimmte Bezugspädagogin wickelt in ruhiger und 
freundlicher Atmosphäre, zieht es bei Bedarf um oder begleitet es 
auf Wunsch zur Toilette. Dabei ist der Schutz der Intimsphäre von 
wichtiger Bedeutung (keinen direkten Sichtkontakt von außen 
beim Umkleiden). Führt das Kind selbstständig den Toilettengang 
aus, kündigt die pädagogische Fachkraft bei Bedarf des Kindes, 
ihr Eintreten in den Sanitärbereich an. Hilfe wird zu jeder Zeit 
abgefragt und angeboten. Die pädagogische Fachkraft fördert 
situations- und entwicklungsbedingt die Eigenständigkeit/ 
Selbständigkeit des Kindes. Dritte haben zum Sanitärbereich 
keinen Zutritt. Zum Nase putzen bzw. Mund abwischen wird 
Hilfestellung beim Kind erfragt und angekündigt. Planschen im 
Garten wird in unserer Einrichtung auf Grund der nahegelegenen 
öffentlichen Straße nicht angeboten. Kinder sind zu keiner Zeit 
unbekleidet. 
 

❖ Mahlzeiten  
Während den Mahlzeiten herrscht eine entspannte 
Atmosphäre. Die Kinder portionieren ihre Mahlzeiten 
selbstständig, das heißt die Kinder essen was, soviel und 
solange sie wollen. Dabei beachten die pädagogischen 
Fachkräfte den Appetit des Kindes und üben keinen Zwang 
zum Essen aus. Sie sind geduldig, wenn Kinder langsamer 
Essen und/ oder bei Unsauberkeiten. Die Kinder werden 
angeleitet mit Messer und Gabel zu essen. 
 

❖ Raumgestaltung  
In hellen und freundlich anmutenden Räumlichkeiten können 
Kinder sich geborgen fühlen. Mobiliar und pädagogisches 
Material ist so konzipiert, dass es zu Spiel und Fantasie 
anregt. Die Räume strahlen Sauberkeit und Ordnung aus. 
Für den guten Zustand der Spiele und die Ordnung ist das 
Gruppenpersonal zuständig (gegebenenfalls müssen 
Spielsachen ausgebessert, zum Reparieren gegeben bzw. 
ausgetauscht werden) Das pädagogische Personal achtet 
auf Gefahren durch beschädigte Spielgeräte im Innen- und 
Außenbereich, sowie auf Gefahren durch Müll auf dem 
Kindergartengelände. 
 

❖ Geschenke und Vergünstigungen  
Geschenke, Vergünstigungen und Bevorzugungen können 
keine ernst gemeinte und pädagogisch sinnvolle Zuwendung 
ersetzen. Vielmehr können sie, insbesondere wenn sie nur 
ausgewählten Kindern oder Familien zuteilwerden, deren 
emotionale Abhängigkeit und das Gefühl fördern, „man 
schuldet der oder dem anderen jetzt etwas“. Dies gilt 
umgekehrt auch für Mitarbeiter bei der Annahme von 
Geschenken. 
 
 
 
 
 



❖ Pädagogische Konsequenzen  
Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder ihr 
Verhalten gewaltfrei zu reflektieren, individuelle Wünsche 
und Bedürfnisse von sich und anderen zu erkennen, zu 
benennen, zu verstehen, adäquate Lösungsmöglichkeiten zu 
finden und damit ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern. 
Konflikte und Auseinandersetzungen sind ein wichtiger Teil 
der Interaktion zwischen Kindern. In Konfliktsituationen, die 
Kinder nicht selbstständig lösen können, führen die 
Mitarbeiter mit allen Beteiligten, ohne Schulzuweisungen, 
klärende Gespräche. Grenzsetzungen stehen immer im 
direkten Bezug zum Fehlverhalten – angemessen und für das 
Kind nachvollziehbar. Grenzen und die darauffolgenden 
Maßnahmen sind zuverlässig und für alle gleich. 
 

❖ Vier-Augen-Prinzip 
 In vereinzelten Situationen z. B. bei Konflikten sowie bei 
Fremd- oder Eigengefährdung kann es notwendig sein, ein 
Kind körperlich zu begrenzen um sich selbst oder andere 
vor Aggression, Unfall oder Flucht zu schützen. Dabei ist es 
sinnvoll sich Hilfe und Unterstützung der Gruppenkollegen 
zu holen, um die Notwendigkeit bezeugen zu können. 
 

❖ Umgang mit Geheimnissen  
Kinder brauchen ein Vertrauensverhältnis, um sich 
wohlzufühlen. Sie haben in unserer Einrichtung stets die 
Möglichkeit sich mit allen Ängsten, Sorgen, Nöten, großen 
und kleinen Geheimnissen an eine selbstgewählte 
Vertrauensperson zu wenden. Je nach Inhalt des erzählten 
handelt die Vertrauensperson pädagogisch 
Verantwortungsvoll, ohne sich lustig zu machen oder das 
Kind bloßzustellen. Das könnte beispielsweise ein Gespräch 
mit dem Gruppenkollegen, evtl. mit der Einrichtungsleitung, 
im Team oder mit den Eltern sein. 
 

❖ Umgang mit privaten Kontakten  
zu Kindern und Familien 
 In einer professionell gestalteten Beziehung zwischen 
Mitarbeiten und Eltern ist uns ein professioneller und 
freundlicher Umgang sehr wichtig. Dennoch wird es 
vermieden private und berufliche Themen zu vermischen. So 
ist im Team schon vor Aufnahme des Kindes in den 
Kindergarten bekannt, wenn es private Kontakte gibt. 
Privates Babysitten von Kindern, die die Einrichtung 
besuchen, ist nicht gestattet. 
 

❖ Situationen im pädagogischen Alltag  
 • während der Arbeitszeit machen die Mitarbeiter keinen 
Gebrauch vom privaten Mobiltelefon – außer im Notfall 
• die pädagogische Fachkraft vermeidet im Beisein des 
Kindes über dessen Verhalten, Entwicklungs- und 
Gesundheitszustand mit den Personensorgeberechtigten zu 
sprechen oder sich mit der Gruppenkollegin auszutauschen. 



Partizipation und Beschwerdemanagement 
 

 „Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden" (BEP) 

 
Jedes Kind hat während seines Aufenthalts im Kinderhaus St. Emmeram 
das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und damit auch das Recht, 
sich zu beschweren. 
Im Rahmen von „Beschwerdemanagement“ ist es unser Ziel, dass sich die 
Kinder im Kindergarten aufgenommen und wohl fühlen können. Sie 
erfahren, dass ihre Bedürfnisse und Anliegen ernst genommen und 
wenn nötig, konstruktiv gelöst werden. 
Das Kind kann sich sicher sein, keine negativen Sanktionen zu erfahren, 
wenn es sich kritisch äußert. Es kann seine Meinung und Sorgen offen 
an- und aussprechen. Wir räumen den Kindern die Möglichkeit ein, ihre 
Anliegen in einem geschützten Rahmen, gegenüber einer Person ihres 
Vertrauens, zu äußern. 
Ein sensibler Umgang mit den Sorgen und Nöten der Kinder ist auch im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. 
 
 
Beispiele für Partizipation bei den Kindern:  
 
Kinderkonferenzen 
„Kinderkonferenz heißt: Kindern das Wort geben, sie beteiligen, sich auf 
einen andauernden Veränderungsprozess einlassen und begeben. 
Konkrete Situationen verstehen, besprechen und gestalten, zusammen 
planen und phantasieren, erzählen und philosophieren. Unmut und 
Freude ausdrücken, gemeinsames aushandeln von Ideen und Vorhaben, 
Grenzen von sich und anderen erfahren und schließlich Verantwortung 
und Engagement entwickeln. 
Kinderkonferenzen haben Formen: Kinder und pädagogische 
Fachkräfte sind gleichberechtigt, die Gesprächsführung wechselt, 
Inhalte oder Tagesordnungspunkte können von allen eingebracht 
werden, die Ergebnisse werden kindgemäß dokumentiert.  
Konferenzen haben einen eigenen "Raum". Sie können spontan 
oder regelmäßig durchgeführt werden und sollten nicht länger als 20 
Minuten dauern. Gesprächsregeln wie etwa ein "Sprechstein" können 
entwickelt werden, Konferenzen werden eröffnet und geschlossen sowie 
gemeinsam verabredet, was jeweils verhandelt wird ...“ 
Kinderkonferenzen sind im Hinblick auf das Schutzkonzept wertvolle 
Instrumente um deren Perspektiven einholen und erfahren zu können 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Beispiele für Partizipation mit den Eltern:  
 
Transparenz mit der pädagogischen Arbeit von großer Bedeutung in 
der Elternarbeit ist die Transparenz der pädagogischen Arbeit. 
Transparenz setzt zugleich eine Kooperation der pädagogischen 
Fachkräfte mit den Eltern voraus. Das Abstimmen der Erziehungsziele 
und des Erziehungsverhaltens steht  
dabei an erster Stelle. 
Eltern haben einen Anspruch darauf, zu erfahren wie ihr Kind in der 
Einrichtung erzogen wird. Dafür haben wir vielfältige Angebote, um die 
pädagogische Arbeit offen zu legen. Neben einem Tag der offenen Tür 
und einem Aufnahme- bzw. Vorstellungsgespräch bieten wir 
Elterngespräche, Hospitationen, Informationsveranstaltungen, 
Elternbriefe, die Homepage sowie regelmäßige Einladungen zu 
Veranstaltungen, Treffen und Gottesdiensten an. Diese Kontakte werden 
auch genutzt, um auf das Schutzkonzept aufmerksam zu machen sowie 
die Sorgen und Ängste der Eltern zu berücksichtigen 
 
 
Partizipation von pädagogischen Fachkräften 
 
Partizipation als Handlungskompetenz und gelebte Praxis lässt sich 
nicht durchsetzen, wenn die Betroffenen – pädagogische Fachkräfte 
und Leitung – nicht davon überzeugt wären, dass und wie Partizipation 
gelingen kann und notwendig ist, 
um qualitativ hochwertig pädagogisch zu arbeiten. Dafür brauchen die 
Fachkräfte zunächst selbst ein Recht auf Beteiligung. 
Dies gelingt, indem das Team an grundsätzlichen Entscheidungen, die 
sie als Ausführende direkt betreffen, beteiligt wird. 
Einerseits zu leiten und andererseits zu begleiten, ist dabei Teil des 
Profils der Einrichtungsleitung. In einer demokratischen Teamkultur 
können Ressourcen einzelner Teammitglieder am besten zum Tragen 
kommen, unterschiedliche Sichtweisen einfließen und damit von allen 
getragenen Entscheidungen hervorbringen. Partizipation 
sorgt für eine Identifikation mit dem „Produkt“ der gemeinsamen 
Aushandlungen und führt zu höherer Motivation. Partizipation im Team 
ist ein wesentlicher Motor für eine nachhaltige 
Organisationsentwicklung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Personal 
 
Auswahl 
Personalauswahl und -entwicklung ist ein wichtiger Baustein im Kinderschutz. 
Dabei sind der Träger und die Leitung in der Verantwortung Mitarbeiter 
einzustellen, denen vertrauenswürdig Schutzbefohlene anvertraut werden 
können. Bei Neueinstellung eines Mitarbeiters informiert die Leitung den 
Bewerber über die Regeln des Kindergartens und Vereinbarungen zur 
Prävention. Die Ausarbeitung des Schutzkonzeptes und der 
Kindergartenkonzeption bieten Einblick in unseren Alltag. Zusätzlich wird der 
Bewerber zu einer Probearbeit eingeladen. Dadurch kann ein erster Eindruck 
über die Kompetenz und Haltung der betreffenden Person gewonnen werden. 
 
Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunft  
Der Träger, die Kath. Kirchenstiftung St.Emmeram in Moosinning, ist 
verpflichtet, dass keine Personen beschäftigt werden, die wegen einer 
Straftat nach § 72aAbs1 Satz1 SGB VIII rechtskräftig verurteilt worden 
sind. Dies gilt auch für Honorarkräfte sowie für neben - oder 
ehrenamtlich tätige Personen, soweit diese in Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen 
vergleichbaren Kontakt haben. Dies wird seitens des Trägers 
insbesondere dadurch sichergestellt, dass vom Beschäftigten bei 
Beschäftigungsbeginn die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses gefordert und dieses eingesehen wird. Die 
Erzdiözese München und Freising verlangt darüber hinaus eine 
Selbstauskunft und eine Verpflichtungserklärung von seinen 
Mitarbeitern, ob diese wegen einer Straftat im Zusammenhang mit 
sexualisierter Gewalt gerichtlich im Inland und /oder Ausland bestraft 
wurden. Ferner darf auch kein Ermittlungsverfahren gegen sie 
eingeleitet sein. 
 
Beschäftigungsverhältnis  
Teil des Arbeitsvertrages ist die Dienstordnung, die Stellenbeschreibung 
sowie die Loyalitätspflicht gegenüber dem Arbeitgeber, die für die 
Mitarbeiter bindend sind. Bedarfsgerecht erfolgen zudem verbindliche 
Dienstanweisungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Qualitätssicherung 
 

Um unsere Arbeit stetig zu hinterfragen und zu verbessern, unsere Konzeption 
kontinuierlich zu aktualisieren sowie das Schutzkonzept ständig zu reflektieren 
und auf Wirksamkeit zu überprüfen, finden folgende Qualitätsmerkmale für die 
pädagogischen Fachkräfte statt:  
 
• Regelmäßige Teambesprechungen mit den Inhalten:  
- Planung, Organisation und Reflexion der pädagogischen Arbeit 
 - Informationen von Trägerseite  
- Informationen von Leiterinnenkonferenzen 
 - Informationen von Fort- und Weiterbildungen  
- Fallbesprechungen  
- Rückmeldungen durch Eltern/Elternbeirat 
  
• jährlich zwei Teamtage:  
- Jahresplanung 
 - Unterweisungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitskoordinierung sowie zur 
Verbesserung der Arbeitssicherheit 
 • Inhouse – Schulungen nach Bedarf bzw. auf Anordnung des Trägers  
 • Jährliche Mitarbeitergespräche 
 • Fortbildungstage • Weiterbildungsmöglichkeiten 
 • regelmäßiger 1. Hilfe Kurs für Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interventionsplan 
 
Bei einem vagen, begründeten oder erhärteten Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern braucht es eine entsprechende 
Intervention. Tritt ein solcher Fall in einem Kindergarten auf, ist es 
wichtig, auf entsprechende Vorgehensweisen und Verfahrensabläufe 
zurückgreifen zu können, die vorab in einem sogenannten 
Handlungsplan festgehalten wurden. Ein Handlungsplan bietet den 
Beschäftigten und der Leitung in einem Moment großer, mitunter 
krisenhafter Unsicherheit und Emotionalität Orientierungshilfen zu 
Maßnahmen der Intervention. Von Bedeutung ist dabei der Datenschutz. 
Gleichzeitig sind die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu wahren – 
nur so kann eine Verunsicherung der Mitarbeiter und der Eltern 
vermieden, sowie ungerechtfertigten Verdächtigungen vorgebeugt 
werden. Der Handlungsplan berücksichtigt unterschiedliche Stufen der 
Intervention bezüglich Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen oder 
strafrechtlich relevanten Handlungen. 
 
Dabei wird unterschieden, zwischen… 
 • Verdachtsfälle, die sich außerhalb der Einrichtung ereignen, indem 
sexualisierte Gewalt durch Eltern, Angehörige oder anderen 
Bezugspersonen ausgeführt wird.  
• Verdachtsfälle, die sich innerhalb der Einrichtung ereignen, indem 
Grenzverletzungen und/oder Übergriffe durch Mitarbeiter, Vorgesetzte 
wie Einrichtungsleitung bzw. anderweitig eingebundene Personen 
ausgeführt werden. Dabei ist zu differenzieren, ob ein Kind von 
(sexueller) Gewalt durch einen Mitarbeiter erzählt oder ein Mitarbeiter 
durch Wahrnehmung und/oder Information durch Dritte darauf 
aufmerksam wird. 
 
Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt können einen Menschen 
nachhaltig an Leib und Seele schädigen. Deshalb ist eine klare Haltung 
der Mitarbeiter zu jeder Art von Grenzverletzungen, sexueller 
Übergriffigkeit und sexualisierter Gewalt erforderlich. Dazu gehören… 
 • dass „Null-Toleranz-Prinzip“ – keine Toleranz gegenüber den Taten 
und Transparenz bei der Aufklärung und Aufarbeitung von Fällen 
sexualisierter Gewalt. 
 • die Verpflichtung der Mitteilung von Verdacht an die 
Dienstvorgesetzte Person, der Einrichtungsleitung. Wenn diese selbst 
betroffen ist, ist die nächste höhere Ebene, die Ansprechperson des 
Trägers, zu kontaktieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Kenntnisnahme eines Hinweises ist es wichtig… 
 • akute Gefahrensituationen immer sofort zu beenden 
 • ruhig bleiben, nicht vorschnell, aber konsequent und besonnen zu 
handeln 
 • sorgfältige Dokumentationen zeitnah anzufertigen  
• sich mit einer Person des eigenen Vertrauens diskret zu besprechen, 
ob die Wahrnehmungen geteilt werden 
• keine eigenen Ermittlungen bzw. Befragungen durchzuführen  
• von der „Wahrhaftigkeit“ des Kindes auszugehen  
• transparent vorzugehen 
• an die zuständige Person zu melden und in den Regelablauf 
einzusteigen  
• eigene Grenzen und Betroffenheit zu erkennen und zu akzeptieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handlungsleitfaden bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 
außerhalb der Einrichtung durch Eltern, Angehörige oder anderen 

Bezugspersonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hauptaufgabe einer insoweit erfahrenen Fachkraft, auch 
Kinderschutzfachkraft genannt, liegt darin, Pädagogen sowie die 
Leitungsebene zu beraten und zu unterstützen. Sie unterstützt bei der 



Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung und hilft festzulegen, wie 
weiter zu verfahren ist, um das Kindeswohl zu sichern. 
 
Dabei stützt sich die insoweit erfahrene Fachkraft auf die Informationen, 
die ihr vom Kindergarten vorgelegt werden. Sie führt also nicht 
selbstständig Erhebungen durch (z. B. Gespräche mit Eltern und 
Kindern). Das bedeutet, dass die Verantwortung für die einzelnen 
Schritte im Prozess der Risikoabschätzung weiterhin die Einrichtung 
trägt. 
 
Das Aufgabenspektrum der insoweit erfahrenen Fachkraft 
unterscheidet sich je nach Fallkonstellation. Sie wirkt jedoch 
insbesondere unterstützend und beratend z. B. bei 
• der Prüfung und Gewichtung von Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung 
 • der Risikoabschätzung einer Kindeswohlgefährdung hinsichtlich ihrer 
Ausprägung,  
• der Art und Weise der Einbeziehung der Eltern und der Kinder (z. B. 
Strategien der Gesprächsführung, Motivation)  
• der Ressourcenprüfung des Kindes und deren Eltern 
 • der Versachlichung 
 • dem besseren Fallverständnis 
 
Die insoweit erfahrene Fachkraft wird hinzugezogen, wenn Mitarbeiter 
Unterstützung benötigen, um einen Fall von eventuell vorliegender 
Kindeswohlgefährdung fachgerecht einschätzen zu können. Sie wird 
also gerufen, noch bevor das Jugendamt informiert wird, um rechtzeitig 
das Nötige zur Abwendung bzw. zur möglichst präzisen Einschätzung 
der Kindeswohlgefährdung zu unternehmen. 
 
 
 
 
 

Die Kinderschutzfachkraft sollte insofern mindestens dann einbezogen 
werden, wenn  
• eine große Unsicherheit bei der Risikoabschätzung vorherrscht  
• der Fall sehr komplex ist  
• eine pädagogische Fachkraft selbst in den Fall verstrickt 
 und aufgrund dessen emotional belastet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOKI Koordinierende 

Kinderschutzstelle Netzwerk frühe 

Kindheit Landratsamt  

Erding Alois-Schießl-Platz 8  

85435 Erding  

Telefon: 08122/58-1219  

Fax: 08122/58-1399 



Nachhaltige Aufarbeitung 
 
 „[...] Kindertagesstätten, [...] die die Erfahrung der sexuellen Ausbeutung 
in den eigenen Reihen erlebt haben, verändern sich. [...] Ob die 
Institution in der Erinnerung an die Gewalterfahrung „stecken bleibt“ 
oder wieder die Fähigkeit entwickelt die Zukunft zu planen, hängt nicht 
zuletzt davon ab, inwieweit es ihr gelingt, die eigene Geschichte der 
traumatischen Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle, 
Wahrnehmungen und Erklärungsversuche in Worte zu fassen. Erst die 
Überwindung der Sprachlosigkeit macht eine Unterscheidung zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart möglich und eröffnet Chancen einer 
zukunftsorientierten Weiterarbeit.“  
 
Unter „Nachhaltiger Aufarbeitung“ versteht man einen langfristigen 
zukunftsorientierten Prozess. Voraussetzung ist eine offene 
Kommunikation mit Kindern, Eltern und Mitarbeitern sowie eine 
transparente Vorgehensweise. Dabei muss die psychologische und 
soziale Seite genauso beachtet werden, wie die juristische bzw. 
rechtliche Seite. Eine frühzeitige und schnelle Hilfe für Betroffene 
verbessert die Heilungschancen bzw. kann dazu beitragen, dass der 
Betroffene wieder stabilisiert und handlungsfähig wird. Die nachhaltige 
Aufarbeitung eines sowohl bestätigten als auch eines nicht bestätigten 
Verdachts von Kindeswohlgefährdung/Missbrauch ist auch wichtig und 
notwendig, um Sicherheitslücken in den Schutzmaßnahmen der 
Einrichtung zu schließen und zukünftige Übergriffe zu verhindern. 
Möglicherweise sind auch Personen im Bezugssystem, also dem 
Nahumfeld des Übergriffs, verunsichert und/oder die Einrichtung kann 
nicht „einfach so“ weiterarbeiten. Umso bedeutungsvoll ist es, eine 
intensive Auswertung der Krise vorzunehmen. 
 
 Kommt ein von sexuellem Missbrauch betroffenes Kind in die 
Einrichtung, wird nach Absprache mit den Träger, die 
Präventionsbeauftrage des Ordinariats München/Freising kontaktiert: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christine Stermoljan 

Diplom Sozialpädagogin 
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin/ 
Verhaltenstherapie 
Telefon: 01 70/2 24 56 02 
E-Mail: CStermoljan@eomuc.de 



 
 
 
 
 
 
Zudem stellt der Träger individuelle Maßnahmen zur Aufarbeitung 
sicher: 
• seelsorgerische Begleitung  
• Gespräche mit/für Mitarbeiter und Eltern mit externer fachlicher Hilfe  
• Supervision für pädagogische Fachkräfte  
• Vermittlung von Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen durch 
Beratungsstellen  
• Aufarbeitung mit Eltern/Dritten z. B. durch Informationsveranstaltung, 
- schreiben, Gesprächsforum  
• Überprüfung des Schutzkonzeptes 
• Reflexion der Abläufe und „Stolpersteine“ 
• Einarbeitung von Änderungen in das Schutzkonzept  
• (Weiter) Entwicklung von Bausteinen des Schutzkonzeptes  
• nach Abschluss einer aktuellen Krise erfolgt eine symbolische oder 
rituelle Handlung, damit ein Schlusspunkt gesetzt werden kann z. B. 
durch ein Abschlussgespräch, Ansprache, eine Meditation oder 
Andacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beratungsstellen 

 
Spezialisierte Fachberatungseinrichtungen sind von besonderer 
Bedeutung, da die Hemmschwelle, diese Angebote wahrzunehmen, für 
Betroffene im Vergleich zu anderen Unterstützungsangeboten sehr 
niedrig ist. Den Betroffenen wird damit die Möglichkeit gegeben, 
einen selbstbestimmten Weg zum Umgang mit ihrem Leid zu finden. 
Zudem tragen spezialisierte Beratungsstellen aktiv durch ein sehr 
heterogenes Aufgabenspektrum dazu bei, dass über sexuellen 
Missbrauch gesprochen wird und dadurch mehr Betroffene den Weg in 
das Hilfesystem finden. Es umfasst neben Angehörigenberatungen auch 
Fachberatungen für Institutionen. 
 

Beratungsstelle für Hauptamtliche 
kibs: Arbeit mit männlichen Betroffenen 
Telefon: 089/23 17 16 – 91 20 
www.kibs.de 
 
Wildwasser München e. V. 
Telefon: 089/60 03 93 31 
 
www.wildwasser-muenchen.de 
Kinderschutz Zentrum München 
Beratungstelefon: 089/55 53 56 
http:/www.kinderschutzbund-muenchen.de/fachleute/ 
 
 
Beratungsangebot für erwachsene Betroffene, Angehörige und 
Bezugspersonen 
 
Fachbereich 21 Jugend und Familie 
Alois-Schießl-Platz 8 
85435 Erding 
Telefon: 08122/58-1314 
Fax: 08122/58-1399 
E-Mail: info@Ira-ed.de 
 
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 
Tel. 0800 22 55 530 
Mo, Mi, Fr 9 -14 Uhr / Di und Do 15 – 17 Uhr 
www.hilfetelefon-missbrauch.de 
 
Hilfeportal Sexueller Missbrauch 
www. hilfeportal-missbrauch.de 
 
 
 
 
 
 

http://www.kibs.de/
mailto:info@Ira-ed.de
http://www.hilfetelefon-missbrauch.de/


Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
Online Beratung für Eltern 
www.eltern.bke-beratung.de 
Elterntelefon 
Tel: 0800 70 222 40 
Mo – Fr 9 – 11 Uhr / Di und Do 17 – 19 Uhr 
www.nummergegenkummer.de 
 
Frauenhaus Erding 
Telefon: +498122/ 9762242 
Fax: +4989/ 9241412110 
E-Mail: frauenhaus@kverding.brk.de 
Frauennotruftelefon Tag und Nacht: Telefon: +498122/ 976243 
 
 
 
 
Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche 
 
Kinder und Jugendtelefon 
„Nummer gegen Kummer“: 116111 (kostenfrei und anonym) 
Sprechzeiten: Mo bis Sa:14 bis 20 Uhr 
www.nummergegenkummer.de 
 
Kinderschutz Zentrum München 
Beratungstelefon: 089/555356 
www.kinderschutzbund-muenchen.de/fachleute 
 
 
 
 
Beratungsangebot für tatgeneigte Personen 
 
Hilfetelefon 
Tel: 0800 70 222 40 
www.bevor-was-passiert.de 
 
 
 
 
Beratungsangebote speziell für männlich Betroffene 
 
MIM 
Münchner Informationszentrum für Männer e.V. 
Telefon: 089/5439556 
www.männerzentrum.de 
 
kibs: Arbeit mit männlichen Betroffenen 
Telefon: 089/231716-9120, 
bieten auch online-Beratung für Jungs 
www.kibs.de 

http://www.eltern.bke-beratung.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.kinderschutzbund-muenchen.de/fachleute
http://www.bevor-was-passiert.de/
http://www.männerzentrum.de/
http://www.kibs.de/


 
 
Hilfe und Unterstützung für Kinder, Eltern und Mitarbeiter bei Sterben, Tod und 
Trauer 
 
AETAS Kinderstiftung 
Baldur 39 
80638 München 
Krisenintervention für Kinder und Jugendliche bei belastenden Lebensereignissen 
telefonische Beratung bayernweit kostenlos 
Telefon: 089/ 1598696-0 
Fax: 089/ 1598696-20 
 
Kath. Notfallseelsorge des Erzbistum München und Freising 
Schrammerstr. 3 
80333 München 
Telefon: 089/ 21372319 
www.katholische-notfallseelsorge-muenchen.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.katholische-notfallseelsorge-muenchen.de/


 
Abschließende Gedanken 

 
Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz vor Gewalt und anderen 
Gefährdungen für sein Wohl. 
Aus den Rechten der Kinder folgt eine Schutzpflicht all derer, die 
Verantwortung für Kinder tragen. Dies gilt neben den 
Personensorgeberechtigten im besonderem auch für 
Kindertageseinrichtungen. In erster Linie ist es dabei Aufgabe der 
pädagogischen Fachkräfte, Anzeichen für Gefährdungen so früh wie 
möglich zu erkennen, um rechtzeitig Hilfen anzubahnen und weiteren 
Schaden vom Kind abzuwenden. Der Schutz von Kindern in 
Tageseinrichtungen ist daher vor allem auf Prävention angelegt. 
Neben der Hilfe für einzelne betroffene Kinder, muss der Kinderschutz 
Teil der pädagogischen Arbeit mit allen Kindern sein. 
Die Durchführung von Bildungsprogrammen zur Förderung der sozialen 
und emotionalen Kompetenzen der Kinder ist dabei von großer und 
wichtiger Bedeutung. 
Den Schutz und die Stärkung der Persönlichkeit der Kinder in 
Tageseinrichtungen als Bestandteil des allgemeinen Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsauftrags zu verstehen, trägt 
dazu bei, Gewalt gegen Kinder und andere Formen der Gefährdung in 
Institutionen immer weiter zurückzudrängen. 

 
»Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, 

solange es noch ein unglückliches Kind 
auf Erden gibt« 
(Albert Einstein) 

 


